
ICH STEHE HINTER
EINEM STARKEN

LIEFERKETTENGESETZ.

Und zahlreiche weitere Organisationen.

ZEIT FÜR VERANTWORTUNG MADE IN GERMANY.



Deutschland bekommt ein nationales Lieferkettengesetz.
Sorgen wir dafür, dass es ein starkes wird!
Mit Kabinettsbeschluss vom 3. März 2021 liegt ein Entwurf für das Lieferkettengesetz vor. Damit am Ende der Gesetzgebung der starke 
Schutz von Menschenrechten und Umwelt in Lieferketten steht, muss der Entwurf aber noch nachgebessert werden. 

An vier Punkten entscheidet sich, ob wir ein starkes Lieferkettengesetz für die gesamte Lieferkette bekommen.

 

DIE GANZE LIEFERKETTE MUSS DRIN SEIN.
Viele Menschenrechtsverstöße ereignen sich am Beginn der Lieferketten, z.B. Kinderarbeit auf Plantagen oder die Vertreibung von 
Menschen für Bergbauprojekte. Nicht ohne Grund sehen die UN-Leitprinzipien für Menschenrechte daher vor, dass Unternehmen 
pro-aktiv und systematisch Risiken entlang ihrer gesamten Lieferkette analysieren und dann Maßnahmen ergreifen, die sich an Ausmaß 
und Umfang der Menschenrechtsverstöße und ihren eigenen Einflussmöglichkeiten bemessen. Das Lieferkettengesetz muss sich klar 
an diesem internationalen Standard orientieren. Ein Rückschritt dahinter, wie er durch die abgestuften Pflichten im Gesetzesentwurf 
vorgesehen ist, ist inakzeptabel und birgt einen Anreiz zum Wegschauen bei drängenden Herausforderungen in der tieferen Lieferkette. 

 

HAFTUNG MUSS DRIN SEIN.
Wer im Ausland von Schäden durch Sorgfaltspflichtverletzungen betroffen ist, muss vor deutschen Gerichten auf Wiedergutmachung 
klagen können. Deswegen ist eine explizite zivilrechtliche Haftungsregel mit Anwendungsvorrang nötig. Sie gewährleistet bei Schadens-
fällen einen angemessenen Zugang zum Recht. Die Möglichkeit zur Vertretung der Betroffenen im Verfahren durch Organisationen und 
Gewerkschaften ist ein Fortschritt, aber sie löst viele Probleme nicht. Ein Haftungsrisiko stellt außerdem den wirksamsten Anreiz für Unter-
nehmen dar, menschenrechtliche und Umweltrisiken in ihren Lieferketten durch angemessene Sorgfaltsmaßnahmen zu minimieren. 

UMWELT MUSS DRIN SEIN.
Die Umwelt muss als unabhängiges Schutzgut in das Gesetz aufgenommen werden. Der Gesetzesentwurf grenzt umweltbezogene 
Sorgfaltspflichten ein auf zwei internationale Abkommen und einige Umweltgüter in Verbindung mit Menschenrechten. So entstehen 
Schutzlücken – auch für Menschenrechte. Die eigenständige umweltbezogene Sorgfaltspflicht muss alle für Deutschland verbindlichen 
internationalen und europäischen Standards umfassen. Das Lieferkettengesetz darf die Schutzgüter Klima und Biodiversität nicht 
ausklammern. Es muss die Umweltgüter ganzheitlich und langfristig sichern.

ALLE RELEVANTEN UNTERNEHMEN MÜSSEN DRIN SEIN.
Der Gesetzesentwurf will lediglich knapp 3.000 Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitenden erfassen. Große Unternehmen mit über 
250 Mitarbeitenden haben in der Regel die Mittel, ihre Sorgfaltspflicht in den Lieferketten zu erfüllen. Sie dürfen nicht aus ihrer Pflicht 
entlassen werden. Auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in risikoreichen Sektoren haben Einfluss auf die Menschenrechte in 
Lieferketten. Auch sie sollten Sorgfaltspflichten im Rahmen ihrer Möglichkeiten erfüllen. Die aktuelle Beschränkung erschwert, dass 
kleinere und große Player in risikoreichen Branchen gemeinsam bestehende Herausforderungen angehen. Eine Beschränkung auf 
Unternehmen mit Sitz in Deutschland benachteiligt diese ungerechtfertigt. Das Gesetz sollte deshalb für alle in Deutschland geschäfts-
tätigen Unternehmen gelten.

Die Bundestagsabgeordneten haben es jetzt in der Hand:
Sie können für ein starkes Lieferkettengesetz sorgen, indem sie im parlamentarischen Prozess an Nachbesserungen im Sinne dieser vier 
Punkte mitwirken. Symbolisch können sie auch dieses Poster in die Hand nehmen, um ihre Unterstützung für ein starkes Lieferkettengesetz 
zu signalisieren. Viele Abgeordnete, die dieses Poster zeigen, haben sich bis heute schon für das Lieferkettengesetz eingesetzt. Fotos 
und Statements von Abgeordneten mit dem Poster „Ich stehe hinter einem starken Lieferkettengesetz“ können auch in den sozialen 
Medien mit dem Hashtag #Lieferkettengesetz geteilt und gefunden werden.

Die Initiative Lieferkettengesetz ist ein Zusammenschluss zahlreicher Organisationen mit einem gemeinsamen Ziel:
Wir treten ein für eine Welt, in der Unternehmen Menschenrechte achten und Umweltzerstörung vermeiden – auch im Ausland. 

LIEFERKETTENGESETZ.DE


